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Was regeln die Was regeln die §§§§ 34, 35 WHG ?34, 35 WHG ?

�� Anforderungen an die Zulassung von Stauanlagen und Anforderungen an die Zulassung von Stauanlagen und 
Wasserkraftnutzungen im Hinblick auf die Erhaltung oder Wasserkraftnutzungen im Hinblick auf die Erhaltung oder 
Wiederherstellung der DurchgWiederherstellung der Durchgäängigkeit (ngigkeit (§§ 34 Abs. 1) 34 Abs. 1) 
sowie den Schutz der Fischpopulation (sowie den Schutz der Fischpopulation (§§ 35 Abs.1)35 Abs.1)

�� Notwendigkeit, die erforderlichen MaNotwendigkeit, die erforderlichen Maßßnahmen auch fnahmen auch füür r 
vorhandene Stauanlagen und Wasserkraftnutzungen zu vorhandene Stauanlagen und Wasserkraftnutzungen zu 
treffen (treffen (§§§§ 34 Abs. 2, 35 Abs. 2)34 Abs. 2, 35 Abs. 2)

�� DurchfDurchfüührung der fhrung der füür die Erhaltung/Wiederherstellung r die Erhaltung/Wiederherstellung 
der Durchgder Durchgäängigkeit an Bundeswasserstrangigkeit an Bundeswasserstraßßen en erfordererforder--
lichenlichen MaMaßßnahmen durch die WSV (nahmen durch die WSV (§§ 34 Abs. 3)34 Abs. 3)

�� PrPrüüfung mfung mööglicher neuer Wasserkraftnutzungen an glicher neuer Wasserkraftnutzungen an 
bestehenden Staustufen (bestehenden Staustufen (§§ 35 Abs. 3)35 Abs. 3)
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EGEG--rechtlicher Hintergrundrechtlicher Hintergrund

�� DurchgDurchgäängigkeit von Flngigkeit von Flüüssen ist eine ssen ist eine hydromorphohydromorpho--
logischelogische QualitQualitäätskomponente im Rahmen des tskomponente im Rahmen des 
öökologischen Zustands/Potenzials  (Anhang V Nr. 1.2.1 kologischen Zustands/Potenzials  (Anhang V Nr. 1.2.1 
WRRL)WRRL)

�� Rechtliche Umsetzung durch die Rechtliche Umsetzung durch die §§§§ 34, 35 WHG sowie 34, 35 WHG sowie 
Anlage 4 Tabelle 2 Anlage 4 Tabelle 2 OGewVOGewV

�� WRRL differenziert anders als die WRRL differenziert anders als die §§§§ 34, 35 WHG nicht 34, 35 WHG nicht 
zwischen Stauanlage und Wasserkraftnutzung und lzwischen Stauanlage und Wasserkraftnutzung und läässt sst 
offen, wer die Anforderungen zu erfoffen, wer die Anforderungen zu erfüüllen hat llen hat 
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Notwendigkeit einer Abgrenzung Notwendigkeit einer Abgrenzung 

der der §§§§ 34, 35 WHG ?34, 35 WHG ?

�� Sowohl Sowohl §§ 34 als auch 34 als auch §§ 35 zielt auf die m35 zielt auf die mööglichst schadlose glichst schadlose 
DurchwanderbarkeitDurchwanderbarkeit eines Geweines Gewäässers fssers füür Fische abr Fische ab

�� Abgrenzung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nach den Abgrenzung jedenfalls dann erforderlich, wenn die nach den §§§§ 34, 34, 
35 Handlungspflichtigen nicht identisch sind35 Handlungspflichtigen nicht identisch sind

●● §§ 34: Betreiber der Stauanlage34: Betreiber der Stauanlage

●● §§ 35: Betreiber der Wasserkraftanlage35: Betreiber der Wasserkraftanlage

Beispiel:Beispiel: an einer von der WSV betriebenen Stauanlage betreibt ein an einer von der WSV betriebenen Stauanlage betreibt ein 
Energieversorgungsunternehmen eine WasserkraftanlageEnergieversorgungsunternehmen eine Wasserkraftanlage

�� Abgrenzung nicht erforderlich, wenn die Beteiligten vertraglich Abgrenzung nicht erforderlich, wenn die Beteiligten vertraglich 
geregelt haben, wer welche Mageregelt haben, wer welche Maßßnahmen durchfnahmen durchfüührt und die hrt und die 
materiellen Anforderungen der materiellen Anforderungen der §§§§ 34, 35 erf34, 35 erfüüllt werdenllt werden
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Sonderfall: Wasserkraftnutzung an Sonderfall: Wasserkraftnutzung an 

BundeswasserstraBundeswasserstraßßenen
�� Bei Stauanlagen an BundeswasserstraBei Stauanlagen an Bundeswasserstraßßen fen füührt die hrt die 

WSV die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der WSV die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 
DurchgDurchgäängigkeit erforderlichen Mangigkeit erforderlichen Maßßnahmen selbst durch nahmen selbst durch 
((§§ 34 Abs. 3), d.h. keine Anordnungsbefugnis der 34 Abs. 3), d.h. keine Anordnungsbefugnis der 
WasserbehWasserbehöörderde

�� Aber Anordnungsbefugnis der WasserbehAber Anordnungsbefugnis der Wasserbehöörde im rde im 
Hinblick auf MaHinblick auf Maßßnahmen des nahmen des WasserkraftanlagenWasserkraftanlagen--
betreibersbetreibers nach nach §§ 35 35 

�� Verfassungsrechtliches Verfassungsrechtliches Verbot derVerbot der MischverwaltungMischverwaltung
erfordert hier Trennung der Verantwortungsspherfordert hier Trennung der Verantwortungssphääre der re der 
WSV nach WSV nach §§ 34 und der Verantwortungssph34 und der Verantwortungssphääre der re der 
WasserbehWasserbehöörde nach rde nach §§ 35 35 →→ Erfordernis einer klaren Erfordernis einer klaren 
Abgrenzung der Abgrenzung der §§§§ 34, 3534, 35
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MaMaßßgebliches gebliches 

AbgrenzungskriteriumAbgrenzungskriterium

�� Ausgangspunkt: Ausgangspunkt: §§ 34 regelt Stauanlagen, 34 regelt Stauanlagen, §§ 35 35 
regelt Wasserkraftanlagen; Verursacherprinzipregelt Wasserkraftanlagen; Verursacherprinzip

�� Bei stauanlagenbezogenen Bei stauanlagenbezogenen DurchgDurchgäängigkeitsngigkeits--
hindernissenhindernissen obliegen dem obliegen dem StauanlagenStauanlagen--
betreiberbetreiber die erforderlichen Madie erforderlichen Maßßnahmen zur nahmen zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung der Erhaltung oder Wiederherstellung der DurchDurch--
ggäängigkeitngigkeit ((§§ 34).34).

�� Bei wasserkraftanlagenbezogenen Bei wasserkraftanlagenbezogenen DurchDurch--
ggäängigkeitshindernissenngigkeitshindernissen obliegen dem obliegen dem WasserWasser--
kraftanlagenbetreiberkraftanlagenbetreiber die erforderlichen die erforderlichen 
MaMaßßnahmen zur Fischdurchgnahmen zur Fischdurchgäängigkeit (ngigkeit (§§ 35).35).
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AufwAufwäärtsgerichtete Durchgrtsgerichtete Durchgäängigkeitngigkeit

�� MaMaßßnahmen zur aufwnahmen zur aufwäärtsgerichteten rtsgerichteten 

FischdurchgFischdurchgäängigkeit fallen auch dann ngigkeit fallen auch dann 

nach nach §§ 34 in die Verantwortung des 34 in die Verantwortung des 

Stauanlagenbetreibers, wenn an der Stauanlagenbetreibers, wenn an der 

Stauanlage eine Wasserkraftnutzung Stauanlage eine Wasserkraftnutzung 

erfolgt (Stauanlage als maerfolgt (Stauanlage als maßßgebliches gebliches 

Hindernis fHindernis füür die aufwr die aufwäärtsgerichtete rtsgerichtete 

DurchgDurchgäängigkeit). ngigkeit). 
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AbwAbwäärtsgerichtete Durchgrtsgerichtete Durchgäängigkeitngigkeit

�� Sind aufgrund der Wasserkraftnutzung MaSind aufgrund der Wasserkraftnutzung Maßßnahmen zur nahmen zur 
schadlosen abwschadlosen abwäärtsgerichteten Fischdurchgrtsgerichteten Fischdurchgäängigkeit ngigkeit 
erforderlich (z.B. technische Einheit von Rechen und erforderlich (z.B. technische Einheit von Rechen und 
BypassBypass), fallen diese nach ), fallen diese nach §§ 35 in die Verantwortung der 35 in die Verantwortung der 
Wasserkraftanlagenbetreiber.Wasserkraftanlagenbetreiber.

�� Sind aufgrund der Stauanlage (insbesondere groSind aufgrund der Stauanlage (insbesondere großße e 
FallhFallhööhe, geringe Wassertiefe, Sthe, geringe Wassertiefe, Stöörsteine im Tosbecken) rsteine im Tosbecken) 
MaMaßßnahmen zur schadlosen abwnahmen zur schadlosen abwäärtsgerichteten rtsgerichteten 
FischdurchgFischdurchgäängigkeit erforderlich, fallen diese nach ngigkeit erforderlich, fallen diese nach §§ 34  34  
in die Verantwortung des Stauanlagenbetreibers. in die Verantwortung des Stauanlagenbetreibers. 
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Abgrenzung der Abgrenzung der §§§§ 34, 35 WHG in 34, 35 WHG in 

der Praxis (1)der Praxis (1)

�� MaMaßßnahmen nach den nahmen nach den §§§§ 34, 35 stehen in einem engen 34, 35 stehen in einem engen 
Zusammenhang zueinander, beeinflussen sich Zusammenhang zueinander, beeinflussen sich wechselwechsel--
seitigseitig und sollten daher in aufeinander abgestimmter und sollten daher in aufeinander abgestimmter 
Weise getroffen werden.Weise getroffen werden.

�� Kooperationsvereinbarungen zwischen Kooperationsvereinbarungen zwischen StauanlagenStauanlagen--
betreibernbetreibern, Wasserkraftanlagenbetreibern und ggf. , Wasserkraftanlagenbetreibern und ggf. 
Dritten sind zulDritten sind zuläässig und in der Praxis weit verbreitet ssig und in der Praxis weit verbreitet 
(Beispiel: Wehrnutzungsvertr(Beispiel: Wehrnutzungsverträäge zwischen WSV und ge zwischen WSV und 
Wasserkraftanlagenbetreibern). Hierbei kann sowohl die Wasserkraftanlagenbetreibern). Hierbei kann sowohl die 
DurchfDurchfüührung der Mahrung der Maßßnahmen als auch die nahmen als auch die KostentraKostentra--
gunggung zwischen den Beteiligten abweichend von der zwischen den Beteiligten abweichend von der 
Verantwortungszuweisung nach den Verantwortungszuweisung nach den §§§§ 34, 35 geregelt 34, 35 geregelt 
werden. werden. 
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Abgrenzung der Abgrenzung der §§§§ 34, 35 WHG in 34, 35 WHG in 

der Praxis (2)der Praxis (2)

�� Werden die materiellen Anforderungen Werden die materiellen Anforderungen 

nach den nach den §§§§ 34, 35 nicht erf34, 35 nicht erfüüllt (z.B. llt (z.B. 

unzureichende oder nicht eingehaltene unzureichende oder nicht eingehaltene 

vertragliche Regelungen), ist im Rahmen vertragliche Regelungen), ist im Rahmen 

der Zuweisung der ordnungsrechtlichen der Zuweisung der ordnungsrechtlichen 

Verantwortung die rechtliche Abgrenzung Verantwortung die rechtliche Abgrenzung 

der der §§§§ 34, 35 ma34, 35 maßßgeblich.geblich.
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Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre Aufmerksamkeit !r Ihre Aufmerksamkeit !


